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RS OGH 1953/3/18 1Ob192/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1953

Norm

ZPO §235 Abs4 B. ZPO §419

Rechtssatz

Die Änderung der Bezeichnung der beklagten Parteien als persönlich geklagte Erben, die sich zwar erbserklärt haben,

denen aber noch nicht eingeantwortet worden ist, auf "Verlassenschaft nach dem Erblasser NN" ist keine Berichtigung

der Parteienbezeichnung und unzulässig.
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